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Für viele Beobachter völlig überraschend hatte 
die Europäische Union im Juni 2000 auf ihrem 

Gipfel von Feira eine grundsätzliche Einigun g bei der 
Besteuerung von Zins- und Dividendenerträgen natür-
licher Personen erzielt. Sie beschloss damals, gegen 
Ende der Dekade unter ihren Mitgliedslän dern ein 
System von Kontrollmitteilungen zu etablieren. Und 
um den Schritt auch gegen die Gefahr von eventuell 
zu befürchtenden Ausweichreaktionen von Anlegern 
abzusichern, verband sie diese Entscheidung mit der 
Aufnahme von Verhandlungen mit „wichtigen Dritt-
ländern“ über „gleichwertige Lösungen“ auf deren 
Staatsgebiet. In der damals beschlossenen Liste der 
wichtigen Drittländer fi nden sich die USA, Liechten-
stein, Monaco, Andorra, San Marino und die Schweiz. 

Besonders die Schweiz reagierte auf den Beschluss 
von Feira auch sofort und setzte, um sich argumenta-
tiv gegen das Ansinnen der EU zu munitionieren, im 
Rahmen der Arbeit der Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben des National rates gleich ein Hearing über 
das schweizerische Bankgeheimnis an. Diese überaus 
rasche Reaktion hat ihren guten Grund. Die Schweiz 
verzeichnet den weltweit höchsten Anteil am Geschäft 
mit ausländischen Privatkunden, und der Bankensek-
tor ist für etwa 12% des helvetischen Sozialprodukts 
gut1. Inhaltlich kommentierten Regierungsvertreter 
den Beschluss von Feira denn auch umgehend, für sie 
käme eine Aufhebung des Bankgeheimnisses unter 
keinen Umständen in Frage.

Und immer wieder reisen seitdem hochrangige De-
legationen der Schweizer Politik und des Schweizer 
Finanzsektors nach Brüssel, um ein kategorisches 
Nein zu Kontrollmitteilungen an ausländische Finanz-
behörden zu Protokoll zu geben. Und natürlich auch, 
um immer wieder neue Einwände gegenüber dem 
geplanten Abkommen zu äußern. So wurde etwa bei 
dem Besuch einer Delegation der Schweizerischen 

Bankiersvereinigung im März dieses Jahres die aparte 
Forderung an die EU gerichtet, in die Verhandlungen 
über gleichwertige Lösungen auch noch Kanada, Sin-
gapur, Hongkong und Japan einzubeziehen, was si-
cher das faktische Ende aller Hoffnungen auf jegliche 
Art von Abkommen bedeuten würde2.

Nicht nur diese Verzögerungs- und Zermürbungs-
taktik der Schweiz werden Kommission und jeweiliger 
Ratspräsidentschaft noch viel Arbeit bescheren. Denn 
auch inner halb der EU war der Be schluss von Feira 
erst nach jahrelangen Auseinandersetzungen zustan-
de gekommen. Und vor allem, er ruht weiter auf sehr 
unsicherem Fundament. Es gibt von Luxemburg und 
Österreich immer noch eine halboffene Geg  nerschaft 
dazu. Beide vertreten von damals bis heute die Posi-
tion, dass zumindest ohne eine Schweizer Beteiligung 
sie ihre Zustimmung zu dem vereinbarten System von 
Kontroll mitteilungen wieder zurückziehen würden3.

So vielversprechend für viele die vorläufi ge Einigung 
der darüber lange zerstrittenen Europäischen Union 
auch aussehen mochte, sie bedeutete deshalb nur 
den ersten Schritt hin auf eine wirksame Bekäm pfung 
von Steuerhinterziehung. Denn noch muss ein Richtli-
nienentwurf von der Kommission erarbeitet, dann die 
Verhandlungen mit Drittstaaten erfolgreich geführt, 
und schließlich und entscheidend, im Ministerrat die 
Richtlinie einstimmig verabschiedet werden. Das wur-
de frühestens für Ende 2002 erwartet, ein kaum mehr 
einzuhaltender Zeitplan. 

Bankgeheimnis kein Menschenrecht

Wegen der jetzt noch vorhandenen Offenheit, die 
jede Phase von Verhandlungen und Positionsbestim-
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1 Vgl. Thomas G i s s e b re c h t : Besteuerung von Zinserträgen 
in der Europäischen Union. Abschied vom Schweizerischen 
Bankgeheimnis?, Basler Schriften zur europäischen Integration Nr. 
50, 2000.

2 Vgl. Neue Zürcher Zeitung Online vom 20.3.2002.

3 Vgl. z.B. Financial Times Online vom 28.11.2000; Der Standard 
Online vom 11.4.2002. 
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mungen auszeichnet, kann das Vorgehen der EU aber 
auch als Anlass genutzt werden, über Berechtigung 
und Umfang eines Bankgeheimnisses noch einmal 
grundsätzlicher zu refl ektieren. Als erste Näherung 
an dieses Thema darf dabei die Beobachtung gel-
ten, dass mit einem Bankgeheimnis kein als absolut 
zu wertendes Menschenrecht zur Disposition steht. 
Denn das lehrt schon ein Blick auf die Länder ohne 
Bankgeheimnis. So kennen selbst so freiheits beto-
nen de und individualitätsschützende Länder wie die 
USA und Großbritannien dieses Rechts institut nicht. 
Kontrollmitteilungen über Zinserträge sind dort seit 
langem Standard. Allerdings fi ndet man dabei auch 
einen Unterschied zwischen In- und Ausländern, 
was einige weitere Überlegungen zur Bedeutung des 
Bankgeheimnisses für die überstaatliche Sicherung 
von Freiheitsrechten notwendig macht.

Generell gilt unter Verfassungstheoretikern als weit 
akzeptierter Grundsatz, dass der schützenswerte 
Bereich des privaten Lebens nur dort seine Grenze 
fi ndet, wo Dritte dadurch eindeutig negativ tangiert 
werden. So erfährt etwa die schon von Hippokrates 
geforderte Verschwiegenheitspfl icht der Ärzte dann 
eine Beschränkung, wenn ein Patient unter einer ge-
fährlichen und ansteckenden Krankheit leidet, sich 
aber nicht freiwillig isolieren lassen will. Dann kann 
eine Meldung bei den zuständigen Behörden als ange-
bracht gelten und ist z.B. in Deutschland auch gesetz-
lich vorgeschrieben4.

Beim Bankgeheimnis lässt sich analog zum Arzt-
geheimnis argumentieren. Hier besteht die mögliche 
negative Wirkung auf Dritte darin, dass dadurch sonst 
fällige Steuern problemlos hin terzogen werden kön-
nen. Denn dann müssen andere Bürger durch höhere 
Zahlungen ihrer seits für die Bereitstellung öffentlicher 
Güter und die Finanzierung von Transferausgaben 
aufkommen. Und es besteht darüber hinaus sogar 
die Gefahr einer allgemeinen Vertrauens erosion in die 
Fairness des Staates, die des sen Funktionsfähigkeit 
zu beeinträchtigen droht5. Die so feinsinnig daherkom-
mende Schweizer Unterscheidung, bei Steuerbetrug 
durchaus Amtshilfe leisten zu wollen, Steuerhinterzie-
hung aber zur schützenden Privatsphäre zu rechnen, 
ist ökonomisch wie juristisch unsubstantiiert. In einem 
ersten und grund legenden Gedankenschritt lässt sich 
also als Forderung an eine politische Regulierung 
festsetzen: 

4 Vgl. Erwin D e u t s c h : Medizinrecht, Heidelberg 1999.

5 Vgl. Margit S c h r a t z e n s t a l l e r, Holger We h n e r : Zinsbesteuerung 
in der Europäischen Union, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 80. Jg. (2000), 
H. 9, S. 675 - 683.

Ein Bankgeheimnis soll nicht zur Steuerhinterzie-
hung genutzt werden dürfen (erste Formulierung).

Schutz gegen Willkür

Allerdings enthält eine solche Anfangsbestimmung 
noch keine Überlegung zur Legiti mität der Steuer-
forderung. Was ist, wenn eine Diktatur sie erhebt, 
sie diese vielleicht sogar als Mit tel nutzt, um Gegner 
und Ausgegrenzte damit zu verfolgen? Man erinnere 
nur die enteig nungs gleichen Steuern, die die Natio-
nalsozialisten in Deutschland auswanderungswilligen 
jüdischen Staatsbürgern auferlegt hatten. Hier ist das 
Bankgeheimnis eines Drittstaates ausgesprochen 
hilfreich, würde umgekehrt eine Kontroll mitteilung 
geradezu Mithilfe bei einem verbrecherischen Akt be-
deuten. Auch die Geschichte des Schweizer Bankge-
heimnisses hat unter anderem einen solchen dunklen 
Hintergrund. Das Bankgesetz von 1934, das in Art. 47 
den Schutz der Daten von Kontoinhabern gegenüber 
Unbefugten festgelegte, wurde in den Beratungen vor 
allem mit der Furcht vor ausländischer Bankspionage 
begründet6. 

Bei der Entscheidung über die Legitimität der 
Forderung eines Staates gegenüber seinen Bürgern 
besteht wieder breiter Konsens unter Verfassungsthe-
oretikern, die Entscheidungen des Auslands in der Re-
gel keiner materiellen Prüfung zu unterziehen, sondern 
dort auf die Rechtmäßigkeit des Ver fah rens zu setzen. 
Wenn dabei sowohl die Prinzipien von Demokratie wie 
von Rechtstaatlichkeit gewahrt sind, gel ten dessen 
Beschlüsse als akzeptabel, auch wenn sie vielleicht in 
der konkreten Formulierung von der heimischen Situa-
tion erheblich abweichen. Beide Kriterien müssen 
erfüllt sein, da erst ihre Kombination eine beständige 
Geltung erwarten lassen, wie etwa Jürgern Habermas 
betont7. Damit lässt sich die oben genannte Formulie-
rung weiter präzisieren: 

Ein Bankgeheimnis darf nicht zur Steuerhinterzie-
hung von Bürgern aus demokratisch und rechtsstaat-
lich organisierten Nationen genutzt werden (zweite 
Formulierung).

Möglichst wenig Informationen

Die Mitgliedsländer der Europäischen Union gehö-
ren zweifelsfrei zu diesem Kreis. Muss man deshalb 
deren Forderung nach Kontrollmitteilungen akzep-
tieren? Das wäre noch ein zu schneller Schluss. Er 
lässt die Langfristwirkungen von einmal getroffenen 
Maßnahmen und die Unsicherheit über die Zukunft 

6 Vgl. Max I k l é : Die Schweiz als internationaler Bank- und 
Finanzplatz, Zürich 1970.

7 Vgl. Jürgen H a b e r m a s : Faktizität und Geltung, Frankfurt/M. 1994.
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außer Acht. So hatten mit Griechenland, Portugal und 
Spanien immerhin drei Staaten der EU vor dem Beitritt 
noch Perioden einer Diktatur zur verzeichnen. Und die 
demokratisch-rechtstaatliche Geschichte der gegen-
wärtigen Erweiterungskandidaten ist ebenfalls eher 
neueren Datums. 

Auch wenn die Gefahr zur Zeit vielleicht gering er-
scheint: Man kann nicht ausschließen, dass selbst der 
eine oder andere stabil scheinende westliche Staat 
den Kanon von Demokratie und Rechtstaatlich keit 
zu mindest zeitweise wieder verlässt. Die Einigung von 
Nizza sieht bekanntlich in Artikel 7 des neu formulier-
ten Vertrags über die Europäische Union Reaktionen 
auf eine solche Möglichkeit explizit vor8. Oder anders 
ausgedrückt: Auch die EU hält ein Ausscheren von 
Mitgliedsländern aus dem gemeinsamen freiheitlichen 
Wertekanon für durchaus denkbar und hat dagegen 
Vorsorge getroffen. 

Natürlich ließe sich in diesem Fall auch ein einge-
führtes System von Kontrollmitteilungen wieder stor-
nieren, so wie ein solches Land, wäre es denn Mitglied, 
innerhalb der EU politisch isoliert werden würde.  Aber, 
im Unterschied zu effi zienten Sanktions mechanismen 
auf der staatlichen Ebene, bei Kontrollmitteilungen 
über Individuen wäre ein irreparabler Schaden schon 

durch die angefallenen Informa tionen aus den Jahren 
vorher angerichtet. Denn diese würden eine recht 
präzise Einschätzung von Vermögen und Einkünften 
im Ausland erlauben, die auch bei einer even tuellen 
Verfolgung eine Rolle spielen könnten. 

Um eine solche Gefahr zu minimieren, empfi ehlt es 
sich, eine robuste Lösung anzustreben, die möglichst 
wenig missbräuchlich nutzbares Datenmaterial pro-
duziert. In abschließender Fassung sollte deshalb die 
Richtschnur für eine politische Lösung lauten: 

Ein Bankgeheim nis darf nicht zur Steuerhinterzie-
hung von Bürgern in demokratisch und rechtsstaat-
lich organisierten Staaten genutzt werden, wobei 
der Umfang der dem Staat zur Ver fü gung gestellten 
Informationen mög lichst gering gehalten werden soll 
(endgültige Formulierung).

Vorgabe für konkretes Handeln

Lässt sich aus dieser, noch recht abstrakten, Vor-
gabe konkretes Handeln ableiten? Gibt es vielleicht 
doch eine Kompromissmöglichkeit zwischen dem 
Schweizer Beharren auf dem Bankgeheimnis und der 
EU-Forderung nach Kontrollmitteilungen? Die Antwort 
fällt bejahend aus. Die EU und ihre Verhandlungspart-
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ner könnten sich auf ein Verfahren verständigen, das 
jedem „wichtigen Drittland“ die Option der Wahrung 
des Bankgeheimnisses bei ausländischen Wohnsitzin-
habern gegen zwei Konzessionen ein räumt. 

Die erste zu erfüllende Bedingung betrifft die 
Verpfl ichtung, zunächst die anderen Staaten nach 
der prinzipiellen Legitimität der Steuerforderung zu 
unterscheiden. Dazu müsste jedes Land mit Bankge-
heimnis einen Antragsweg eröffnen, bei dem einzelne 
Staaten sich als demo kratisch-rechtsstaatlich verfasst 
registrieren lassen können. Wird dem stattgegeben, 
tritt ein unten näher beschriebener abgeschwächter 
Informations austausch in Kraft. 

Wohnsitzbürger eines Staates dagegen, der ent-
weder einen solchen Antrag nicht gestellt hat oder 
der abschlägig beschieden wurde, zah lten für ihre 
Auslands erträge dann nur die im Anlageland typi-
schen eventuellen Quellensteuern, wie sie die Schweiz 
z.B. mit 35% auf inländische Wertschriften erhebt. 
Weitere Obligationen gegenüber den ausländischen 
Finanzbehörden bestünden seitens des kontenführen-
den Landes nicht. 

Die Gefahr, dass viele Diktaturen nun versuchen 
würden, sich unberechtigt auf einer solchen Positiv-
liste einen Platz zu sichern, dürfte gering sein. Alle 
Erfahrung mit Men schenrechtsverurteilungen im Rah-
men der Vereinten Nationen zeigen, dass kein Staat 
es schätzt, das Risiko einzugehen, an den Pranger 
gestellt zu werden, sondern alle Hebel einsetzt, dem 
zu entgehen. Dies wäre hier sehr einfach, da es ja je-
dem Land frei stünde, einen solchen Antrag mit dem 
Folgerecht auf Informationsaustausch zu stellen oder 
es beim bisherigen Verfahren zu belassen. 

Und weil die ins Ausland transferierten Anlagegel-
der eher von den jeweiligen Eliten stammen, ist auch 
die Binnenmotivation der Regierungen diktatorisch 
regierter Länder, im Ausland auf Informationen zur 
Steuersicherung zu drängen, äußerst schwach. Die 
Korrektheit der Einschätzung eines Drittstaates als 
demokratisch-rechtstaatlich durch ihre Behörden ju-
ristisch und politisch zu kontrollieren, wäre im Übrigen  
Aufgabe der Schweizer Bevölkerung, und nicht Sache 
der EU-Kommission, deren Verhandlungsmandat nur 
die Sicherung der Steuerzahlungen ihrer Bürger be-
trifft.

Anonyme Kontrollmitteilungen

Die andere Bedingung für eine legitime Beibehaltung 
eines Bankgeheimnisses betrifft die Einführung eines 

8 Vgl. Klemens H. F i s c h e r : Der Vertrag von Nizza, Baden�Baden 
2001.

kommissarischen Verfahrens der Steuererhebung, 
das mit „anonymen Kontrollmitteilungen“ arbeitet. 
Unterstellt ist zunächst, dass ein demokratisch-recht-
staatliches Land aus der Europäischen Union - z.B. 
Deutschland - einen solchen Antrag bei der Schweiz 
gestellt hat und er erwartungsgemäß positiv beschie-
den worden ist. Ab da hätte die Schweiz Erträge an 
Zinsen und Dividenden deutscher Wohnsitzbürger 
zunächst mit dem deutschen Einkommensspitzen-
steuersatz zu belegen. Über diese von der Schweiz 
eingezogene Steuer erhielte der Konto inhaber aus 
Deutschland sodann eine Schweizer Bescheinigung. 
Diese wäre anonym, müsste weder seinen Namen 
noch den der Institutionen, bei denen Vermögen von 
ihm verwaltet wird, noch nähere Kontobezeichnungen 
enthalten. Aufzuführen wären nur die summarischen 
Angaben über das Wohnsitzland, die Gesamtertrags-
höhe eines Jahres und der von der Schweiz kommis-
sarisch einbehaltene Steuerabzug. 

Diese Bescheinigung könnte der Konto- oder De-
potbesitzer dann bei seiner heimatlichen Finanzbe-
hörde einreichen. Verführe er so und stellte sich dann 
heraus - wie es in der Regel zu erwar ten ist -, dass 
seine eigentliche Steuerpfl ichtigkeit weit unter dem 
Höchstsatz liegt, würde ihm zu Hause der überschüs-
sige Betrag erstattet. Die deutschen Behörden wie-
derum erhielten unter der Vorlage des eingereichten 
Schweizer Bescheids von dort die einbehaltenen 
Steuern, minus etwaiger allgemeiner Quellensteu ern 
bzw. eines zu vereinbarenden Anteils.

Beschlösse der Kontoinhaber aus Deutschland 
jedoch, diese Vermögenseinkünfte zu Hause nicht zu 
deklarieren, fi elen die Steuereinkünfte an die Schweiz, 
bzw. wäre es eine Frage rein bilateraler oder zusätzli-
cher multilateraler Abkommen, ob die Steuereinkünfte 
aufgeteilt oder auch gänzlich auf Ge gen seitigkeit 
übertragen werden. Dafür gibt es Vorbilder. So hat sich 
etwa die Europäische Union untereinander auf einen 
Schlüssel geeinigt, bei dem das Anlageland 25% der 
Steuern behalten soll, das Wohnsitzland 75% erhält9. 
Diese Aufteilung kann auch für die Verhandlungen mit 
der Schweiz und den anderen „wichtigen Drittländern“ 
eine Richtschnur bilden. Aber die Einigung auf einen 
solchen Schlüssel ist als eher zweitrangig anzusehen. 
Wirklich bedeutsam ist dagegen, dass der Steueranteil 
des Anlagelandes auf keinen Fall an die Konto  inhaber 
zurückfl ießen darf, um Steuerhinterziehung nicht doch 
auf diesem Umweg noch zu belohnen.

Einen weiteren Einwand bezüglich der Legitimi-
tät der Steuerforderung gilt es noch auszuräumen. 

9 Vgl. FAZ-Online vom 27.11.2000.
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nur eine weitere Station in der bislang so erfolgreichen 
Hinhal  tetaktik der bevorzug ten EU-Steuerfl ucht länd er 
Luxemburg und Österreich sein dürfte11. Diese würden 
bei scheiternden Konsultationen mit den anderen 
Ländern der wieder einstimmig vom Ministerrat zu 
verabschiedenden endgültigen Richtlinie einfach die 
Zustimmung verweigern. Wenn man aber Staaten 
wie die Schweiz zu einem solchem Kompromiss mit 
„anonymen Kontrollmitteilungen“ bei demokratisch-
rechtstaatlichen Nationen bewegen könnte, entfi ele 
dieser Hebel. 

Und dazu ließe sich die obige Regel nicht nur in 
den „wichtigen Drittländern“ anwenden, sondern ge-
nauso einfach auch in jedem EU-Staat, wenn dieser 
das wünscht. Die anderen Mitgliedsländer dürften 
praktisch keinen messbaren Einkommensverlust 
aufzuweisen haben, wenn etwa Österreich oder Lu-
xemburg statt detaillierter Informationen solche „an-
onymen Kontrollmitteilungen“ ausstellen würden. Die 
jetzt vorgesehenen langen Zeitfristen – selbst in dem 
schon jetzt zu knapp bemessenen Zeitplan sollte erst 
ab 2010 der EU-weite Übergang zum Informations-
austausch endgültig erfolgen - könnten deshalb sogar 
erheblich verkürzt werden, der Kampf gegen Steuer-
hinterziehung schon bald beginnen.

Fazit

Zusammenfassend gilt: Mit dem hier vorgeschlage-
nen Verfahren sind die drei Bestand teile der Basisre-
gel gesichert. Das Bankgeheimnis wird erstens dort 
nicht angetastet, wo es um nachweislich bedroh te 
Freiheitsrech te von Individuen geht. Die legitime Steu-
erpfl ichtigkeit bleibt zweitens aber prinzipiell gewahrt. 
Ihre Durchsetzung wird jedoch drittens mit einer mög-
lichst geringen Datenintensität erreicht. 

Dazu umgeht der Vorschlag auch sonst drohende 
Umsetzungserschwernisse. Länder, die ein Bank  ge-
heim nis durch sehr starke Verfahrenshürden, wie etwa 
einer Aufnahme in die Verfassung oder der Pfl icht zu 
einem vorherigem Referendum bei geplanten Ände run-
gen, festgezurrt haben, müssen nicht durch diese zeit-
raubende und im Ergebnis ungewisse Prozedur. Denn 
nicht das Bankgeheimnis wird dabei aufgehoben, 
sondern es wird für eine Gruppe von Ausländern nur 
eine Besteuerungsmodifi kation auf der Quellenebene 
eingeführt: Statt eines einheitlichen Satzes soll künftig 
der jeweilige Höchstwert der Einkommensteuer des 
Wohnsitzlandes gelten. 

11 Vgl. Hans-Hagen H ä r t e l : EU-Zinsbesteuerung weiterhin ungeklärt, 
in: WIRTSCHAFTSDIENST, 80. Jg. (2000), H. 7, S. 388.

Für deklarationsunwillige Kontoinhaber scheint eine 
Besteuerung mit dem nationalen Höchstsatz eine 
recht ungebührliche Last darzustellen. In den meis-
ten Ländern gelten für Zinseinkünfte viel niedrigere 
Sätze als der allgemeine Spitzen steuersatz, oder es 
werden dort besondere Freibeträge berücksichtigt. 
Aber: Wer ausländisches Einkom men nicht angibt, ob-
wohl erhebliche Steuerrückerstattungen winken, bei 
dem dürfte in aller Regel zutreffen, dass dieses Geld 
entweder das Produkt einer vorhergehenden Steu-
erhinterziehung ist (Schwarz geld) oder eine künftige 
geplant ist (Umgehung von Vermögens-, Erbschafts-, 
Schenkungs steuern). 

Eine Besteuerung von Zins- und Dividendeneinkünf-
ten mit dem Spitzensatz bedeutet dann zumindest ei-
nen heftigen Abschlag auf diese dem Wohnsitzland 
entgangenen Einkünfte. Und wer solche Erträge nur 
deshalb nicht deklariert, weil er fürchtet, trotz der 
gegenwärtigen demokratisch-recht staat lichen Ver-
fassung seines Wohnsitzlandes irgendwann in der 
Zukunft vielleicht politisch verfolgt zu werden, dem ist 
zuzumuten, für dieses extreme Sicherheits be dürfnis 
den Preis einer zeitweise höheren Steuerbelastung zu 
zahlen. 

Politische Durchsetzung

Gegenüber Staaten, die sich gegen ein Abkom-
men entlang der hier vorgeschlagenen Linien wei-
ter sträuben, obwohl das Bankgeheimnis dabei in 
seinem Kerngehalt bewahrt bleibt, könnte das volle 
Instrumentarium ökonomischer Pressionen einge-
setzt werden. Es wäre dort kein anderes Motiv mehr 
erkennbar, als zur Steuerhinterziehung in demokra-
tisch-rechtstaatlich organisierten Gesellschaften 
Beihilfe zu leisten. Und dagegen darf und sollte auch 
vorgegangen werden. Die Möglichkeiten der Isolierung 
solcher Staaten sind dabei zahlreicher und erfolgsver-
sprechender als üblicherweise unterstellt wird. Nur ein 
Beispiel aus der letzten Zeit. Die USA planen gerade 
den bei ihnen beheimateten Kreditkartenfi rmen zu un-
tersagen, solche Karten auch für Banken in Steueroa-
sen auszustellen und abzurechnen, da alleine dadurch 
ein Steuereinnahmeausfall von bis zu 70 Mrd. US�$ 
geschätzt wird10.

Schließlich, politisch ebenfalls von Bedeutung 
wären noch die Auswirkungen auf die Diskussion 
innerhalb der Europäischen Union. Von einigen Kom-
mentatoren wurde der Verdacht geäußert, dass der 
Beschluss von Feira weniger ein Durchbruch denn 

10 Vgl. Die ZEIT vom 14.3.2002.


